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Nochmals Aktenfiihrung im Heim

Das Fachblatt fiir Schweizerisches Heim- und Anstalts-
wesen hat im Februar 1964 unter dem Titel «Die Flih-
rung von Akten in Erziehungsheimen» die Diplomar-
beit von H. Gerber eingehend besprochen. Das gleiche
tat klirzlich eine Abschlussklasse der Abteilung B, Aus-
bildung fiir Heimerziehung und Heimleitung, der
Schule fir Soziale Arbeit Zirich. Dabei zeichneten

sich zwei aufschlussreiche — und auf den ersten An-
hieb nicht ohne weiteres verstidndliche — Tatsachen
ab:

Von den mindestens drei Heimen, die jeder Schiiler
aus seinen Praktika kannte, hatte durchschnittlich nur
eines eine gut ausgebaute Aktenflihrung. Trotzdem
waren alle Absolventen ausnahmslos von ihrer Not-
wendigkeit und ihrer Hilfe fir die Heimerziehung
uberzeugt und jeder bereit, sich in seiner Berufsarbeit
dafiir einzusetzen.

Wie ist das zu erkldren?

Zweifellos trug die Auseinandersetzung mit der oben er-
wahnten Diplomarbeit entscheidend dazu bei. Das kann
aber nicht die ganze Erklarung sein, denn es darf wohl
doch angenommen werden, dass zahlreichen Heimlei-
tern die darin enthaltenen Begriindungen und metho-
dischen und organisatorisch-administrativen Ausfiih-
rungen aus frither erschienenen Publikationen zum The-
ma bekannt sind. So hat z. B. bereits vor bald 20 Jah-
ren der damalige Leiter des Landerziehungsheimes
Albisbrunn, Max Zeltner, auf die Bedeutung der pad-
agogischen Beobachtung und der Aktenfiihrung hinge-
wiesen und deutlich und unanfechtbar die zahlreich
geltend gemachten Einwénde gegen dieses Hilfsmittel
der Heimerziehung widerlegt. Wir glauben vielmehr,
dass etwas anderes ebenso ausschlaggebend war, ndm-
lich das personliche Erlebnis. Die jungen Heimerzie-
her erfuhren in der eigenen Arbeit, wie hilfreich und
fordernd eine gute Aktenfiihrung ist, sie erlebten den
Unterschied, wenn diese fehlte, und sie liberzeugten
sich in ihrem Praktikum in der offenen Flirsorge da-
von, dass diese heute zu einer qualifizierten Berufsar-
beit gehort.

Dazu kommt, dass die Praktikanten die Aufgabe hat-
ten, Beobachtungen aufzuschreiben und zu Berichten
Uber einzelne oder Gruppen zu verarbeiten, unab-
hdngig davon, ob sie im Heim dazu angehalten und
angeleitet wurden.

Skepsis der Heimleiter und Erzieher?

Wir konnten uns denken, dass viele Heimleiter und
Heimerzieher der Aktenfiihrung im Heim gegentiber
zuriickhaltend oder skeptisch sind, weil sie nie Gele-
genheit hatten, diese im gleichen Mass als ein Hilfs-
mittel zu erleben. Die Erfahrungen Dritter vermag
zwar dieses Erlebnis nicht zu ersetzen, aber sie wir-
ken doch oft anregend und manchmal auch tberzeu-
gender als alle andern Argumente, weshalb wir einige
davon hier im Einverstidndnis mit den «Autoren» wie-
dergeben mochten.

Eine junge Heimerzieherin schreibt:

«Ich habe beim Niederschreiben der Beobachtungen
erlebt, wie die Aktenfiihrung den Erzieher zwingt, sich
stdrker mit den Schwierigkeiten des Kindes ausein-
anderzusetzen. Vieles habe ich erst erkennen und ver-

stehen konnen, als es auf dem Papier stand. Ich lernte
auf diese Weise bewusster vorgehen. Umstdndehalber
schrieb ich im zweiten Praktikum keine Beobachtun-
gen mehr nieder. Die Auswirkungen spiirte ich deut-
lich: ich handelte viel weniger zielgerichtet und konnte
mir am Ende der Praktikumszeit ein weniger gutes
Bild tber mein Vorgehen machen. Ich habe jedoch
auch gesehen, dass es flir den Erzieher eine grosse
Ueberwindung braucht, damit er sich — aus eigenem
Antrieb — zur Niederschrift seiner Beobachtungen
zwingt. Allzu gerne schiebt man alle andern Arbei-
ten in den Vordergrund.»

Und eine andere:

«Der Vergleich zwischem dem Vorpraktikum und mei-
nem Praktikum in X zeigte mir, dass, um die Ent-
wicklung eines Kindes im Heim genau verfolgen zu
konnen, schriftliche Beobachtungsnotizen nétig sind.
Durch das Notieren und Auswerten wurde ich ange-
regt, nach den Ursachen und Zusammenh#ngsn za
fragen, wihrend mir aufgefallen ist, dass ich mich im
Vorpraktikum hauptséchlich mit den auffélligen und
lauten Kindern beschéftigt habe. Dies hitte m. E. ver-
mieden werden konnen, wenn iiber jedes Kind Beob-
achtungen festgehalten worden wéren. Vor allem habe
ich die Aktenfiihrung auch als gutes Mittel zur Kon-
trolle der eigenen Haltung empfunden, weil man ge-
zwungen wird, das eigene Vorgehen nochmals mog-
lichst objektiv und selbstkritisch zu beurteilen. Aus den
Beobachtungsnotizen liessen sich ferner Erfolge und
Misserfolge der Erziehung ableiten, was einem recht-
zeitig einen neuen Weg einschlagen ldsst».

Wie in den obigen Beispielen ausgefiihrt, wurde die
Aktenfiihrung als sehr direkte und wirksame Hilfe
fiir den Zogling empfunden. Erwdhnt wurde z. B. auch,
dass durch das ernsthafte Bemiihen, das Kind oder den
Jugendlichen zu erfassen und ihm zu helfen, die Be-
ziehungen vertieft wurden.

Es wurden auch andere Wirkungen der Aktenfiihrung
festgehalten, so zum Beispiel

«Es ist interessant, rlickblickend zu erkennen, dass mir
gerade die Begebenheiten, die ich aufgeschrieben habe,
am deutlichsten im Gedichtnis haften geblieben sind.
Daraus schliesse ich, dass das Verbalisieren, und ver-
mehrt das Aufschreiben, das Erinnerungsvermdgen
vertieft.»

oder

«Im Schreiben 16ste sich manch Unklares auf. Sachli-
ches und Personliches zeichnete sich deutlicher ab als
bei unfixierter gedanklicher Verarbeitung.»

Am starksten aber kam in den Arbeiten der angehen-
den Heimerzieher zum Ausdruck, dass ihnen die
Aktenfiihrung geholfen hatte, ihr eigenes Verhalten
und Vorgehen besser zu erkennen und sich damit aus-
einanderzusetzen.

Soweit die Erfahrungen einiger Junger. Es ginge also
offenbar darum, einmal zu versuchen, mit einer ge-
wissen Regelmissigkeit Beobachtungen aufzuschrei-
ben. Dies ist — neben dem eigenen guten Willen — an
einige Voraussetzungen gebunden, von denen speziell
erwdhnt wurden: Zeit, Objektivitdt, Regelmaéssigkeit,
Auswertung.

«Wenn man regelméssig und flir jedes Kind Beobach-
tungen aufschreiben will, braucht dies Zeit. Diese
wird wahrscheinlich in den wenigsten Heimen den Er-
ziehern in geniigendem Masse zur Verfligung gestellt.
So bleibt ihm nichts anderes tlbrig, als die Freizeit
dazu zu verwenden, was mit ein Grund sein kann, dass
ungentigende oder kleine Akten gefiihrt werden; denn
auch er braucht seine Freizeit, um neue Kréfte fiir die
Arbeit zu sammeln. Ich denke daher, dass wir in den
Heimen dazu kommen miissen, die Aktenflihrung als
eine Teilaufgabe des Erziehers zu betrachten. Und so
wie man ihm Zeit einrdumt, um einen Spielnachmittag



vorzubereiten, so wird man ihm auch Zeit fir die

Aktenfihrung zugestehen.»

Ferner wurde hervorgehoben:

«Das objektive Niederschreiben wvon Beobachtungen
oder Gesprichen stellt einige Anforderungen an die
Ehrlichkeit des Erziehers, besonders wenn er weiss,
dass die Akten vom Heimleiter gelesen werden. Ich
habe dies jedenfalls so erfahren. Immer wieder kam
ich in Versuchung, nur jene Beobachtungen niederzu-
schreiben, die mein gutes Vorgehen zeigten und un-
geschicktes oder falsches Vorgehen zu «unterschlagens.
Ich erachte es aber als wichtig, dass der Heimleiter die
Beobachtungen und die Auswertungen dazu der Er-
zieher liest. Es ist fiir ihn eine gute Moglichkeit, mehr
liber die einzelnen Kinder zu erfahren, und er lernt
dabei auch die Erzieher besser kennen und kann viel-
leicht auf Grund der Aufzeichrungen auf ,blinde
Flecken‘ aufmerksam machen und ihnen damit weiter-
helfen.»

Mehrmals wurde betont, dass eine gute Organisation
und die klare Forderung, verbunden mit einer gewis-
sen Kontrolle liber die Regelmaéssigkeit der Beobach-
tungsnotizen, als Hilfe empfunden wurde oder emp-
funden worden wére. Eine Schiilerin schreibt:

«Ich bedaure es, dass ich mich selbst nicht aufraffen
konnte, regelméssiger und konsequenter Notizen zu
machen. Ich glaube aber, dass es allgemein so ist, dass
uns eine solche Aufgabe durchzuhalten leichter fllt,
wenn eine klare Forderung vorliegt, an die man sich
zu halten hat — und an die man sich wahrscheinlich

auch als an etwas Selbstverstdndliches halten wiirde,
wenn sie so gestellt wire.»

Und ein anderer Heimerzieher hilt fest:

«. .. Am Anfang neigte ich eher dazu, dieser Auf-
gabe auszuweichen, um so mehr als ich wenig Gelegen-
heit hatte, die gemachten Beobachtungen innert niitz-
licher Frist zu notieren, was unbedingt nétig wire.»

Klar wurde auch gesagt, dass die gesammelten Unter-
lagen sowohl fiir den Zoégling wie flir den Erzieher
nur dann voll wirksam werden, wenn sie besprochen
und ausgewertet werden, sei es im Team der Mitar-
beiter oder einzeln mit dem Heimleiter, eventuell dem
Psychiater, Psychologen oder Supervisor. Akten sind
Hilfsmittel fiir den Gebrauch, weshalb sie dem Erzie-
her auch jederzeit zugénglich sein sollen.

Die jungen Heimerzieher haben erkannt, dass das
Postulat nach einer vollstdndigeren und wirksameren
Aktenfiihrung im Heim nicht nur gestellt und mit
Ueberzeugung vertreten werden kann, sondern, dass
sie auch eine Verantwortung dafiir zu iibernehmen ha-
ben. Sie sind dazu bereit: «Ich werde die Aktenfiih-
rung als integrierender Bestandteil meiner Arbeit be-
trachten.» Je mehr Heimleiter und Heimerzieher sich
dieser Auffassung anschliessen konnen, desto wirk-
samer wird unsere Hilfe in der Heimerziehung werden.

A. Hofer, Schule fiir Soziale Arbeit, Ziirich

\SC/? //'/7‘£f) /’a/l £

]

==

R. Weckerse,
Frob A Ay e
0 gp & ; prest et :
i, AR Z ™ 1 >
A% R A a N 1 Y 1 AN B 1 1
[ ah} B3 ! & 1 &

1 v 7

0 s £y
eyt ¢

1. Wi wir-beln vom Him-mel Sio Ilok ——— r(‘e/; oie NMNad-chen

2 Sn Lu-shi- gem, froh- Ji-chem LowF - —~, ge8ls jauch-zena

3, Schon nz/'-/eol Schon ret-fea w'r -

/ZZ’/" /OL// ‘/:U ~é€l/ﬂo/

A _';\ : ei\ = (A E e_l‘ ;‘\ iT £
=11 Ej; .7 T e
wund Bu-bon Frob-lok- ken: Fs schrerf es schoeifd Serch-
Ten Hor- ge/ ) PR auwl 4 “ s Vi v
oer Ha-ge/ Hig- un- fer: « “ P o e
N A ~

%
2

=111
P11

DJ\I
===

S & T‘i
=T

hels-sa,_ju-beil Jon Schlit-Fen, dbn Schlt-ten her- ber?

hers - so ) /'a- be! Ae frewl wns, we foeeh s e Serpee’

$Els-Ser, i b ol e maht s der Ko~ For

S Arah o



	Nochmals Aktenführung im Heim

